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Dringlichkeitsantrag

des NEOS Landtagsklub (Erstantragstellerin KO LA Birgit Obermüller)
betreffend: Technische Unterstützung bei Abfahrverboten

Der Landtag wolle beschließen:
„Die Landesregierung wird aufgefordert, umgehend zu prüfen, inwieweit die in der ab 1. Mai in Kraft getretenen 36. Novelle der StVO neu geregelte automatisierte Zufahrtskontrolle per Kamera für Städte und Gemeinden die Um- und Durchsetzung der Abfahrverbote in Tirol erleichtern kann. In diesem Zusammenhang soll auch geprüft werden, wie digitale Tools und KI die Exekutive entlasten können und welche rechtlichen Anpassungen es dafür benötigt.“

Zuweisungsvorschlag:
Bei Nichtzuerkennung der Dringlichkeit möge der Antrag gem. § 27 Abs.3 GO-LT dem Ausschuss für Klima, Nachhaltigkeit, Ökologie, Energie, Verkehr sowie Land- und Forstwirtschaft  zugewiesen werden.

Begründung:
Die derzeit geltenden Abfahrtsverbote von den Autobahnen auf das niederrangige Straßennetz sind ein wichtiges Instrument zur Entlastung der Tiroler Bevölkerung. Die Zahlen zeigen, dass tausende Autofahrer an verkehrsreichen Tagen versuchen, die Stauzonen zu umfahren und dabei wichtige Nebenfahrbahnen verstopfen und die Mobilität ganzer Gemeinden zum Erliegen bringen. 
In der 36. Novelle der StVO wurden rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen, um zukünftig per Kamera automatisierte Zufahrtskontrollen in Städten und Gemeinden zu ermöglichen. Eventuell könnten diese rechtlichen Neuerungen auch Grundlage dafür sein, auch die geltenden Abfahrtsverbote besser durchzusetzen und illegal abfahrende Verkehrsteilnehmer leichter zu identifizieren und zu sanktionieren. 
Die Dringlichkeit ergibt sich aus der Tatsache, dass die Transit- und Verkehrsbelastung für die Tiroler Bevölkerung immer extremer wird und es daher rasch Maßnahmen benötigt.
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